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An die 
Erziehungsberechtigten 
 
45711 Datteln 
 

•  •  
 
 

 

 

 

 

Einschulung Ihres Kindes 

hier: Verpflichtung zur Anmeldung 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

nach dem Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Schulgesetz NRW – SchulG 1) wird Ihr Kind 
am 1. August 2022 schulpflichtig. 
 
Jedes Kind hat einen Anspruch auf Aufnahme in die seiner Wohnung nächstgelegenen Grundschule der 
gewünschten Schulart (Gemeinschafts- oder Bekenntnisgrundschule) in seiner Gemeinde im Rahmen der 
vom Schulträger festgelegten Aufnahmekapazität. Über die Aufnahme entscheidet die Schulleiterin oder 
der Schulleiter. 
 

Gemeinschaftsgrundschulen sind: Albert-Schweitzer-Schule, Eichenstraße 76 

Gustav-Adolf-Schule, Mozartstr. 1 

 

Katholische Bekenntnisgrundschulen sind: Lohschule, Grüner Weg 12 

 Meckinghover Schule, Bahnhofstraße 22 

  

Evangelische Bekenntnisgrundschule ist: Böckenheckschule, Böckenheckstraße 21 

 

Nach § 26 Abs. 2 SchulG 1) werden in Gemeinschaftsschulen Schülerinnen und Schüler auf der 
Grundlage christlicher Bildungs- und Kulturwerte in Offenheit für die christlichen Bekenntnisse und für 
andere religiöse und weltanschauliche Überzeugungen gemeinsam unterrichtet und erzogen. 
 

§ 26 Abs. 3 SchulG 1) bestimmt, dass in Bekenntnisschulen Kinder des katholischen oder des 
evangelischen Glaubens oder einer anderen Religionsgemeinschaft nach den Grundsätzen des 
betreffenden Bekenntnisses unterrichtet und erzogen werden.  
 
Eine Aufnahme Ihres Kindes in eine Bekenntnisschule des jeweils anderen Bekenntnisses ist nur dann 
möglich, wenn Sie von Ihrem Recht nach dem Gesetz über die religiöse Kindererziehung 2) Gebrauch 
machen und bestimmen, dass Ihr Kind – anders als sein Bekenntnis – nunmehr im Sinne des 
Bekenntnisses dieser Bekenntnisschule unterrichtet und erzogen werden soll.  
 
Hierzu ist erforderlich, dass bei der Anmeldung eine entsprechende schriftliche Willenserklärung in der 
Schule unterschrieben werden muss. Über die Aufnahme des Kindes entscheidet die Schulleitung. 
 

FACHBEREICH FÜR KULTUR, 

SCHULVERWALTUNG UND SPORT 

KOLPINGSTRASSE 1, 45711 DATTELN 
 

Ö F F N U N G S ZE I T E N :  
 

M O N T AG S  BI S  M I T T W O C HS  

8 . 3 0  B I S  1 2 . 0 0  U H R  U N D  1 4 . 0 0  B I S  1 6 . 0 0  U H R  

D O N N E R S T AG S  

8 . 3 0  B I S  1 2 . 0 0  U H R  U N D  1 4 . 0 0  B I S  1 8 . 0 0  U H R  

FR E I T AG S  

8 . 3 0  B I S  1 2 . 0 0  U H R  

S TA DT  DAT T E L N 
 D E R  B Ü R G E R M E I S T E R  

AUSKUNFT GIBT IHNEN:  Frau Szlafka/Frau Weiring 
 

IM ZIMMER: 101/102 

 

TELEFONDURCHWAHL: (0 23 63) 107-  360/396 

 

TELEFONZENTRALE: (0 23 63) 107-1 
 

BÜRGERTELEFON: (0 23 63) 107-555 
 

TELEFAX: (0 23 63) 107-440 

 

DATUM UND ZEICHEN IHRES SCHREIBENS:       
 

MEIN ZEICHEN:  B 4.8 
 

DATUM: im August 2022 
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Um Wartezeiten an allen Grundschulen zu vermeiden, müssen Termine telefonisch vereinbart 

werden! 

 

Die Anmeldungen werden in den Grundschulen der Stadt Datteln wie folgt durchgeführt: 

 

Albert-Schweitzer-Schule     2809 

Montag, 19. September 2022, Dienstag, 20. September 2022 und Donnerstag, 22. September 2022               

von 10.00 Uhr bis 13.30 Uhr.                                                                                                                       

Anmeldeformulare befinden sich auf der Homepage und können ausgefüllt mitgebracht werden. 
 

Gustav-Adolf-Schule     61222 
Montag, 19. September 2022, Dienstag, 20. September 2022 und Mittwoch, 21. September 2022                
von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr.                                                                                                                               
Anmeldeformulare befinden sich auf der Homepage und können ausgefüllt mitgebracht werden. 
 

Lohschule     35043 
Montag, 19. September 2022, Dienstag, 20. September 2022, Donnerstag, 22. September 2022                      
und Freitag, 23. September von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr.                                                                                        
Die Anmeldeformulare sind auf der Homepage zu finden und müssen ausgefüllt zur Schulanmeldung 
mitgebracht werden. 
 

Meckinghover Schule     62007 
Mittwoch, 21. September 2022, Donnerstag, 22. September 2022 und Freitag, 23. September 2022               
von 8:.00 Uhr bis 12:30 Uhr. 
 

Böckenheckschule     61065 
Montag, 19. September 2022 und Dienstag, 20. September 2022 von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr und 
Mittwoch, 21. September 2022 von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 
 

 

Sie sind verpflichtet, Ihr Kind zu den oben genannten Anmeldezeiten an einer Grundschule Ihrer 

Wahl zur Anmeldung vorzustellen. 

 

Auf dem beiliegenden Anschreiben „Einschulung Ihres Kindes“ sind die Personalien Ihres Kindes 

sowie die Dattelner Gemeinschafts- und Bekenntnisgrundschulen angegeben. Kreuzen Sie bitte 

auf dem unteren Abschnitt die von Ihnen gewählte Schule an und übergeben Sie diesen der 

Schulleiterin oder dem Schulleiter bei der Anmeldung Ihres Kindes in der Schule. 
 
Wenden Sie sich bitte an die Schulleitung, falls Sie vermuten, dass bei Ihrem Kind ein 
sonderpädagogischer Unterstützungsbedarf vorliegt. 
 
Sollten schriftliche Sorgerechtsregelungen vorhanden sein, sind diese zur Anmeldung bitte mitzubringen. 
Der Impfausweis ist vorzulegen. 

Falls nur ein Erziehungsberechtigter zur Anmeldung erscheinen kann, ist die 

Einverständniserklärung des gemeinsam sorgeberechtigten Elternteils vorzulegen. 
 
Vor der Einschulung muss Ihr Kind amtsärztlich untersucht werden. Die Untersuchungstermine werden 
vom Kinder- und Jugendgesundheitsdienst des Kreises Recklinghausen festgelegt und sind unabhängig 
vom Anmeldeverfahren. 
 
Die Nachricht über den Schulbeginn erhalten Sie nach der Aufnahmeentscheidung direkt von der Schule. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
I. A. 
 
Gez. Szlafka 
 
1) Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Schulgesetz NRW – SchulG) vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. S. 102), 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. Mai 2020 (GV. NRW. 223) 
2) Gesetz über die religiöse Kindererziehung vom 15.07.1921 (RGBl. S. 939), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

17.12.2008 (BGBI. I S. 2586) 


